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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1999

Norm

ABGB §1016

ABGB §1017

AnfO §2 Z1

Rechtssatz

Die Wissenszurechnung des Widerstreitsachwalters an den Vertretenen ist durch Rechtsprechung (Arb 10.295; 6 Ob

153/99i) und Lehre (Strasser-Rummel, ABGB2 Rz 3 zu §§ 1016, 1017) gedeckt. Aufgabe des Widerstreitsachwalters ist

es, die Interessen des Minderjährigen und nicht die allfälliger Gläubiger des Schenkers zu wahren.
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